
438

#ST# Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrathe.

(Vom 2. August 1861.)
Der Ehes des eidg. Militärdepartements ist vom Bundesrathe er-

mächtigt worden, den am diessjährigen Truppenzusammenzuge ftattstnden-
den Truppenbewegungen an den Haupttagen folgen zu dürfen . vor der
Entlassung der Truppen in Sitten die Jnspektion vorzunehmen und dazu,.
so weit es nothig erachtet wird, die Ehess der Spezialwafsen beizuziehen.

Jn Anwendung des Art. 8 des Bundesgesezes vom 28. Juli 1852
über den Ban und Betrieb von Eisenbahnen, nach welchem die Bahn-
Verwaltungen verpflichtet sind, den Transport der fahrenden Bostbüreaux,
so wie die Beförderung der dazu gehörenden Bostangestellten unentgeldlieh
zu übernehmen , hat der Bundesrath beschlossen :

1. Der Postver.valtung steht frei, aus den schweizerischen Eisen-
bahnen, je nach den Erfordernissen des Bostdienstes , für die faxenden.
Vostbin.eaui. zwei- oder vierachsige Bahnpostwagen, technisch zulässiger
Konstruktion , zu verwenden , und

2. hiesür nach ihrer Auswahl sowol die Schnell- (Eil-) züge, als
die andern Bersonenzüge , so wie auch die Güterzüge zu benuzen.

3. Diese unentgeltiche Transportierung nmfasst sowol die Beför-
dernng der Bahnpostwagen von Station zu Station , als aus den Sta-
tionen das An- und Abkuppeln , Verschieben und Wenden , oder andere,.
auf die Beförderung bezügliche Besorgung der Bahnpostwagen.

Gewählt wurden :
Hr. Eduard Billeter, Sohn, , Gemeinderathsschreiber , von und in

Männedorf (Zürich), znm Bosthalter und Telegraphisten daselbst.
,, Eduard Jmhof, Lieutenant, von und in Aadorf (Thurgau), zum

Bosthalter und Briefträger in dort.

(Vom 2. August 1861.)
Der Bundesrath hat dem ans 136 Artikeln bestehenden, vom 16.

März d. J. datirten Miiitärgeseze für den Kanton St. Gallen seine Ge-
nehmigung ertheilt.

Der Bundesrath ernannte unterm 31. Jnli d. J. Herrn Kaspar
Schindler von Glarus, Ehes des Banquierhauses Schindler & Sohn
in Lissabon, zum schweizerischen Generalkonsul des Königreichs Bortugal,
mit Residenz in .Lissabon. (Vergi. Seite 423 hievor.) ^
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